
Antrag des Tiroler Landesvorstandes (zum Landestag am 10.09.2023) 

Begrenzen der Kaderliste der Gebietsklasse auf 30 Spieler*innen 

Laut aktueller TUWO-Seite 9 Punkt 9.11: 
 

9.11 Kader  

1. Die Kaderlisten dürfen höchstens 14 Spieler enthalten (ausgenommen Gebietsklasse, 
siehe Punkt 3).  

2. Falls in der Kaderliste Spieler U18 enthalten sind, kann die Anzahl der Spieler in der 
Kaderliste um dieselbe Zahl, höchstens auf 16 Spieler, erhöht werden (ausgenommen 
Gebietsklasse, siehe Punkt 3). 

3. Sonderregel für die Gebietsklasse: Spieler können in der laufenden Saison nachgemeldet 
werden. Dadurch gilt die Einschränkung der Kaderliste (9.11 – 1 und 2) für die 
Gebietsklasse nicht. Nachgemeldete Spieler müssen für den Verein eine 
Spielberechtigung haben und dürfen in keiner anderen Kaderliste der aktuellen Saison 
aufscheinen. Die nachgemeldeten Spieler rutschen automatisch an das Ende der 
Kaderliste. Eine Nachmeldung muss mindestens 6 Tage vor Rundenbeginn beim 
Landesspielleiter eingehen und von diesem bestätigt werden (Bei einer Runde am 
Samstag, bedeutet dies am Sonntag vorher). Vor der letzten Runde des 
Grunddurchgangs und vor der Schlussrunde ist eine Nachmeldung von Spieler nicht 
möglich. 

 

Der Tiroler Landesverband beantragt, den Punkt 9.11 wie folgt zu ändern: 

9.11 Kader  

1. Die Kaderlisten dürfen höchstens 14 Spieler enthalten (ausgenommen Gebietsklasse, 
siehe Punkt 3).  

2. Falls in der Kaderliste Spieler U18 enthalten sind, kann die Anzahl der Spieler in der 
Kaderliste um dieselbe Zahl, höchstens auf 16 Spieler, erhöht werden (ausgenommen 
Gebietsklasse, siehe Punkt 3). 

3. Sonderregel für die Gebietsklasse: Spieler können in der laufenden Saison nachgemeldet 
werden. Die Kaderlisten dürfen höchstens, auch nach dem Nachmelden, 30 Spieler 
enthalten. Aus dieser Liste können keine Spieler wieder gelöscht werden. 
Nachgemeldete Spieler müssen für den Verein eine Spielberechtigung haben und dürfen 
in keiner anderen Kaderliste der aktuellen Saison aufscheinen. Die nachgemeldeten 
Spieler rutschen automatisch an das Ende der Kaderliste. Eine Nachmeldung muss 
mindestens 6 Tage vor Rundenbeginn beim Landesspielleiter eingehen und von diesem 
bestätigt werden (Bei einer Runde am Samstag, bedeutet dies am Sonntag vorher). Vor 
der letzten Runde des Grunddurchgangs und vor der Schlussrunde ist eine Nachmeldung 
von Spieler nicht möglich. 

 

Der Tiroler Landesvorstand 

 


